1

DIE 

BEGRIFFSVARIATIONEN DER GESINNUNG IN HEGELS DENKEN 

Endre Kiss, Budapest

Der Begriff der Gesinnung nimmt eine spezifische Stellung in Hegels Denken ein. Sein durchdachter und stets kohaerenter Gebrauch gilt auch für einen Beweis jenes Denkers, der in seiner Beschreibung der Realitaet stets auf Totalitaet hindraengt. Die “Gesinnung” ist einerseits ein voll kohaerenter Bestandteil zahlreicher systematischer Auseinandersetzungen, sie geht aber ebenso haeufig über diese konkreten Zusammenhaenge hinaus. Ein erhebliches Verdienst von Hegel ist es, dass er der in diesem Begriff enthaltenen Herausforderung in keiner Weise aus dem Wege geht. Es waere aber alles andere als ganz unvorstellbar, denn die Vielschichtigkeit dieses Begriffs (bzw. jener Inhalte, die auf legitime Weise durch diesen Begriff referiert sind) weist nicht selten auch in Richtungen, die die Grundlinien der Hegelschen Konzepte nicht immer direkt bestaetigen. 

Abgesehen von wenigen Versuchen hat man sich mit dieser Problematik kaum unmittelbar auseinandergesetzt. Daraus folgt, dass die Bedeutung dieser Kategorie kaum richtig erkannt worden ist und es kommt in der tat des öfteren vor, dass man diesen Begriff in dem Register zahlreicher nennenswerter Hegel-Ausgaben nur vergeblich sucht. 

Der Begriff “Gesinnung” erscheint in auffallend zahlreichen inhaltlichen Zusammenhaengen. Dadurch gewinnt er einen spezifischen vermittelnden Charakter, auch wenn “Gesinnung” nicht unbedingt als etwas direkt Vermittelndes vorgestellt werden muss. Er ist ferner nicht der einige Begriff in Hegels Begriffsarsenal, bei dem man mit Recht das Gefühl haben kann, immer, wenn dieser Begriff erscheint, ginge es um Essentielles, sowohl was Hegels Philosophie wie auch was die philosophischen Inhalte anlangt. Dadurch entsteht die Relevanz dieses Begriffes auch schon dann für die ganze Philosophie Hegels, wenn sie noch nicht in jeder Hinsicht ermittelt werden kann.

Der systematische Ort dieses Begriffs innerhalb des ganzen Systems Hegels beginnt sich bereits in Werken abzuzeichnen, die nicht in der ersten Linie systematisch von Bedeutung sind. So wird bei einer Gegenüberstellung der Systeme der Moralitaet und der Geschichte die Gesinnung als einer der bestimmenden Züge der Sphaere der Moralitaet thematisch
 Im Ganzen des Hegelschen Systems hat dieser Ort die Bedeutung, weil in ihm des für sich seienden Willens mit der subjektiven Freiheit trifft.
  Die Gesinnung ist selbstverstaendlich nicht die einzige begriffliche Sphaere, in der Sittlichkeit sich verwirklicht, es geht dabei auch um die Funktionen des Geistes, des Bewusstseins oder des Selbstbewusstseins. Denn Freiheit und Notwendigkeit, Objektivitaet und Subjektivitaet werden in der Gesinnung eins, in ihr hört die Akzidentalitaet des Individuums inmitten einer sich frei wissenden Substanz auf. Die Gesinnung ist in einem gewissen Sinne die wirkliche Sittlichkeit, denn in ihr erscheint das Vertrauen, das sich daraus naehrt, dass jeder Einzelne um die Identitaet seiner tieferen Interessen mit dem Ganzen weiss.
  Der wohl umfassendste systematische Ort der Gesinnung ist aber doch die “Sittlichkeit”. In diesem Begriff wird das Wesen der diesbezüglichen Hegelschen Konzeption transparent, und zwar die Verinnerlichung der nüchtern ermessenen Objektivitaet oder die verinnerlichte Substantialitaet.
  
Einer der allerwichtigsten Quellen der die Moralitaet begründenden Gesinnung erscheint in Hegels Kant-Kritik. Hier thematisiert er die Kantsche praktische Vernunft als eine Faehigkeit der Allgemeinheit, bzw. des Auschliessens. In ihr geht es um Befehle, die zwar subjektiv sind, indem sie das Gesetz des Menschen verkörpern, die aber auch einen Widerspruch darstellen, indem es aber nur befiehlt, wodurch durch den Befehl nur die Achtung des Gesetzes zur Handlung motiviert. Jesus stellt aber den Befehlen die Gesinnung gegenüber, d.h. die Neigung, entsprechend zu handeln.
  

Die Jenensche Realphilosophie versucht es, den Begriff der Gesinnung auf eine sehr interessante Weise in einen neuen Zusammenhang zu stellen. 

Hegel versucht es bereits zu diesem sehr frühen Zeitpunkt, die funktionale Differenzierung der modernen Gesellschaft in seine Philosophie zu integrieren. Die “einzelnen Seiten des Ganzen”, die einzelnen Funktionen, Subsysteme und Institutionen sind ebenso frei, wie es die einzelnen Individuen sind, die Arbeit, die Industrie, der Rechtszustand die Verwaltung oder die Armee folgen praktisch ihren einseitigen Prinzipien.
 Die Eigengesetzlichkeit der einzelnen Objektivationen unter den Bedingungen der individuellen Freiheit wird hier in aller Klarheit ausgesprochen. Denkt man an dieser Stelle nach, so kann es unschwer einsichtig werden, dass die Problematik der Gesinnung aus mehr aus einem Gesichtspunkt thematisiert werden kann. Hegel hebt aus den zahlreichen Möglichkeiten einer der allermodernsten und wenn man will, der alleraktuellsten hervor. Wir dürften unter keinen Umstaenden fehl gehen, wenn wir auch hier jene schockierend moderne Analyse der bürgerlichen Gesellschaft erblicken, die bei Hegel durchgehend  vorhanden ist, die aber gleichzeitig mit den historischen, sozialen und mentalen Bedingungen der ersten Haelfte des neunzehnten Jahrhunderts in Europa so schwer in Einklang zu bringen waeren. Die funktionale Differenzierung führt bei Hegel in der Regel zur Konstitution von Subsystemen verschiedenster Konstruktion, was alles dann zum konstitutiven Bestandteil jenes Individuums wird, dessen gerade erst jetzt erkaempfte Freiheit scheinbar keiner weiteren Determination unterworfen ist. Dies führt aber auch zur Bestimmung des gesellschaftlichen Ganzen weiter, denn, so Hegel, nicht jeder Einzelne bildet das Ganze ohne weitere Gliederung. Das Ganze gliedert sich (und gerade die Art und Weise dieser Gliederung muss als schockierend modern angesehen werden). Das Ganze ist es, was sich gliedert, und jeder gehört zunaechst unter eine dieser Abstraktionen. Ganzes wird der Einzelne in seinem Denken.
 In diesem Zusammenhang wird die Gesinnung relevant, sie bezeichnet das Bewusstsein derjenigen, die in diesen Objektivationen als ursprünglich freie Individuen existieren. Ihr Bewusstsein wird unter diesen Koordinaten zum Selbstbewusstsein, wird zu einer Objektivation. Der neu zustande kommende Begriff der Gesinnung wird aber schon auch für den Philosophen wichtig, durch eine Analyse der Gesinnungen der einzelnen objektivierten Gruppen (die Hegel in diesen Kontexten als “Staende” bezeichnen wird) kann der Philosoph ein “Wissen des Geistes” über die einzelnen Menschen, bzw. Gruppen erkaempfen.
 Es ist freilich auch an dieser Stelle geboten, noch tiefer auf diese neue Sicht der modernen Gesellschaft einzugehen, es ist aber für uns notwendig, uns auf die Bewusstseins-Seite der Gesinnung zu konzentrieren, denn er konstituiert mit diesem Begriff auch eine analytische Sphaere, die man heute vor allem als eine zwischen einer disziplinaer vollstaendigen Wissenssoziologie, einer Ideologielehre, aber auch einer Sozialpsychologie einzuordnen waere. So erscheint beispielsweise die “Gesinnung” des bürgerlichen Standes in der “Ehre”, waehrend die “Gesinnung” des handeltreibenden Standes eine spezifische Interpretation von der Einheit zwischen “dem Wesen und des Dings” ist.
 

Die historischen und geschichtsphilosophischen Begriffsvarianten der Gesinnung 

lassen sich von denen des systematischen Gebrauchs nur sehr schwer differenzieren. In der Geschichtsphilosophie bildet dieser Begriff wieder eine Einheit, und zwar die der unmittelbaren Einheit des substantiellen Geistes und des Einzelnen. Diese Einheit laesst sich aus heutiger Sicht wieder ins Gebiet der Wissenssoziologie einordnen, obwohl diese Einordnung wegen der zur Hegels Zeit vollkommen anders konturierten disziplinaeren Strukturen historisch kaum ganz problemlos gebraucht werden kann. Trotz dieser disziplinaeren Schwierigkeiten wird es immer deutlicher, dass der Begriff der Gesinnung einen grossen, und zwar synthetischen-synthetisierenden Wert hat, durch dessen Hilfe Hegel Bewusstseinsgebilde beschreiben kann, die wegen ihrer Einbettung in den Fluss der neuesten Prozesse als neue Gegenstaende für die Philosophie wie aktuell in Entstehung begriffen sind. Es gibt Staaten, in denen die Allgemeinheit des (allgemeinen) Willens in der Subjektivitaet nicht erscheint, so wird die Substantialitaet mit dem Subjekt unmittelbar eins und es heisst im Konkreten, dass der chinesische Kaiser und sein Gesetz die “Gesinnung” unmittelbar ausmacht.
 So wird an dieser Stelle der Begriff der Gesinnung mit einer spezifischen “Subjektivitaet” identisch, obwohl diese Subjektivitaet ziemlich fern von den modernen Begriffsvarianten steht. Eine wahre Dialektik steckt aber in Hegels Bemerkung, wonach der Mangel an Gesinnung nicht selber auch auf irgendeine Gesinnung zurückgeht, wie auch der Mangel an Subjektivitaet auch nicht unbedingt subjektiv ist.
  Zu den reichen und komplexen Bedeutungsvarianten des Begriffs der Gesinnung gehört aber auch der ganze Komplex der Individuation (bzw. der Individualisation), denn das sich auf die chinesische Entwicklung beziehende Beispiel Hegels wird der Mangel der Gesinnung der Akteure auch auch Mangel an Individuation erscheinen kann.

Das Erscheinen des Mangels an Subjektivitaet in der Form des Erscheinens des Mangels an der Gesinnung ist aber im Sittlichen nicht nur eine Erscheinung Chinas, es wird auch in der orientalischen Welt generell weitgehend bestimmend. In diesem Zusammenhang erscheint der Begriff der Gesinnung auch in dem Sinne als synthetisierend und integrierend, weil er seinem sachlichen Inhalt nach auch verbindet und vermittelt.
 Gerade diese Funktionen existieren in der so dargestellten chinesischen Gesellschaft nicht, mangels verbindender und vermittelnder Gesinnung erscheinen für die Mitglieder dieser Gesellschaft selbst die ethischen Gesetze als auesserliche oder Naturgesetze. Es ist so, weil diejenige Freiheit, durch welche die substantiellen Bestimmungen zur sittlichen Gesinnung werden kann, fehlt.
 Die Vermittlung kann nicht stattfinden und in einem neu objektivierten Gegenstand, in der Gestalt einer konkreten neuen Gesinnung Gestalt annehmen. 

Die Sittlichkeit, die Moral und das Recht fielen also im Osten zusammen. Dieselbe Position erscheint aber auch bei den Griechen, wiewohl die Griechen derselben strukturellen Isomorphie schon ganz andere Inhalte zu geben vermochten.
 Durch die Inaugurierung des positiven Rechts 

führten die Römer eine die ganze Gattungsentwicklung zutiefst beeinflussende Wendung durch. Grundsaetzlich beurteilt Hegel diese Wendung positiv. Die Gesinnungs- und Gemütslosigkeit des römischen Rechts befreit den Einzelnen von der stets veraenderlichen Innerlichkeit und dem partikulaeren Subjektivismus.
 Hegels Beziehung zum römischen Recht (und wir können gleich hinzufügen: zur Problematik der fehlenden Gesinnung) bleibt nichtsdestoweniger ambivalent. Waehrend er die Ablösung des Rechtskorpus von der Innerlichkeit und Partikularitaet begrüsst, betrachtet er deren Ergebnisse als formell (welche Bezeichnung man auch im engeren juristischen Sinne wohl gebrauchen dürfte).
 Es ist naemlich gerade ein formeller Perfektionismus, der es möglich macht, dass wir das Römische Recht gebrauchen (mit Hegel und schon deshalb ohne Ironie gesagt: das Römische Recht “geniessen”), ohne dass wir den hinter dem Römischen Recht stehenden aermlichen Sinn akzeptieren und diesen als das letzte Wort der “Weisheit” und der “Vernunft” ansehen müssten. 
 Hegels Analyse im Rahmen dieser Begriffsversion der Gesinnung bleibt also letztlich deutlich ambivalent. Einerseits begrüsst er die Ablösung des Rechts von der Moral und von der Gesinnung, andererseits nimmt er über den formalen Charakters dieser Rechtskonstitution Notiz und erblickt neue Freiheitsraeume in “Geist”, “Gemüt”, “Gesinnung” und “Religion”.
  Das Verhaeltnis des (formalen) Römischen Rechts und der neuen (materiellen) Freiheit der Gesinnung wird bei Hegel durch einen vielsagenden Vergleich versinnbildlicht. Die neuen Freiheiten dieser Sphaeren verhalten sich - im Geiste dieses Vergleichs - zu den Rahmenbedingungen des formalen Rechts wie sich die “Kunst” (anscheinend in einem etwas breiteren Raum als im Aesthetischen allein interpretiert) zum “mechanischen Handwerk” verhaelt. Trotz ihrer schwerwiegenden Differenz bedingen sie einander, denn freie Kunst kann sich nur dort entfalten, wo mechanisches Handwerk bereits voll das Für-Sich-Sein erzielte.

In den politischen Bedeutungsspielarten des Begriffs der Gesinnung wird jener komplexe wissenssoziologische Charakter der Gesinnung wohl am deutlichsten sichtbar, der auch schon in den anderen Zusammenhaengen intensiv wirksam und bestimmend ist. Durch die Begriffe “Ideologie”, “Überzeugung” oder gar “Weltanschauung” erhalten Gegenstaende gerade auf dem Gebiet des Politischen eine klare Bedeutung, die sich inhaltlich und in ihrer Referenz mit der Gesinnung decken. Gerade die verhaeltnismaessig grössere Anzahl der verwandten Begriffe kann aber nunmehr von einer anderen Seite aus die dezidierte Singularitaet des Begriffs der Gesinnung beleuchten. Die in Frage gekommene Singularitaet ist aber ferner ihrerseits auch darin noch singulaer, dass sie stets an der Grenze von mehreren gegenstaendlichen Sphaeren ihren relevanten Ort einnimmt. Dies ist aber mit einer sich stets wechselnden und inhaltlich stets anders bestimmten Singularitaet gleich. Dass Hegel sich auch in diesen Kontexten am Begriff der Gesinnung festhaelt, zeigt, dass

dieser Begriff für ihn zweifellos zu den allerkonstitutivsten Begriffen seiner Theoriebildung gehörte.

Zum politischen Gebrauch dieses Begriffs gehört bei Hegel in der Analyse der römischen Geschichte die Problematik der “patriotischen Gesinnung”. Nach einer Thematisierung des Kampfes zwischen Patriziern und Plebejern erblickt Hegel die zweite grosse und dialektische Auseinandersetzung der römischen Geschichte in der Rivalitaet der “partikulaeren Interessen” gegen “patriotische Gesinnung”.
 Am Endpunkt dieses Prozesses erscheinen diejenigen “kolossalen Individuen”, die jene Einheit des Staates, welche in der “Gesinnung” nicht mehr vorhanden war, wiederherstellen wollten.
 Die wichtigste Bestimmung des hier sichtbar werdenden Begriffs der Gesinnung ist ein sachlich vollkommen legitimes Vereinigen des “subjektiven” und des “objektiven” Inhalts. Die patriotische Gesinnung ist naemlich eine geradezu bestimmende Eigenschaft des Subjekts, sie ist aber gleichzeitig auch “politische Objektivation”, soziale und politische Realitaet. Dies ergibt gleichzeitig eine jener Begriffsvarianten der Gesinnung, deren sachliche Legitimation auch noch in der politischen Diskussion unserer Tage zur Artikulierung sinnvoller Zusammenhaenge faehig werden dürfte.
 Dieser politische Gebrauch des Begriffs der Gesinnung erscheint aber auch noch in zahlreichen anderen Kontexten in Hegels Begriffsinventar, selbst der Sturz Napoleons wurde von der Gesinnung der Völker herbeigeführt.
 

Hegel wird der Komplexitaet dem von ihm selbst inaugurierten Begriff der Gesinnung voll treu, wenn er diesen Begriff auch bei der Erschliessung des Protestantismus anwendet. Dies ist übrigens auch dafür ein praechtiges Beispiel, wie die immer komplexer werdenden Anwendungen vereinigenden Begriffe auf immer komplexere Gegenstaende angewandt werden und wie dann die Ergebnisse der konkreten Reflexionsarbeit seitens den einzelnen Anwendungen dann die ursprüngliche Komplexitaet der betreffenden Begriffe ihrerseits wieder steigern. Die Frage kann auch nicht sein, ob diese Anwendung richtig ist oder nicht, die wirkliche Frage ist - der hier tatsaechlich vorhandenen wirklichen Komplexitaet entsprechend - in welchen konkreten Zusammenhang die Gesinnung in der Rekonstruktion des Protestantismus erfolgt. Und Hegel waehlt hier die Möglichkeit, dass die den Protestantismus zutiefst charakterisierende Herrschaft der Gesinnung als das Vertrauen des Einen in die Gesinnung des Anderen erscheint
, wodurch die religiöse Tat zu ihren allein qualifizierenden Rechten kommt. Diese Bestimmung schafft einerseits Kontrast zur katholischen Politik (in weltlichen Angelegenheiten ist hier nur die Gewalt und die freiwillige Unterwerfung und nicht die Gesinnung vorherrschend
). Nicht nur bei Hegel erscheint in der Analyse des Protestantismus die Gesinnung als neue Realitaet und integrierendes Phaenomen, auch in der Weltgeschichte erschien in diesem Kontext die Gesinnung als ein neues integratives Phaenomen, welches Geschichte machen kann und von nun an die Politik in mehr als in einem Sinne durchgehend determiniert.

Der Begriff der Gesinnung erweist sich aber auch in der Grundlage des Politischen generell als besonders relevant. In einem engeren Sinne geht es um die Relation von Aufklaerung und Reformation und in einem vielleicht noch engeren Sinne um die “praktische Einführung” der abstrakten Prinzipien in die direkte politische Aenderung, die ja in idealtypischer Form zwischen der Aufklaerung und der Französischen Revolution erfolgte. Dieser “französische” Art umfassender gesellschaftlicher Veraenderungen steht die “überlegte” deutsche Version derselben gegenüber, worin die entscheidende Rolle die erfolgreich durchgeführte Reformation spielte. Denn gerade indem die Deutschen ihre erfolgreiche Reformation durchführten, war es den ihnen möglich, bei den theoretischen Abstraktionen zu verbleiben (d.h. diese Abstraktionen nicht direkt in der Praxis einzuführen). Auf diesem Wege erscheint die Französische Revolution als eine Konsequenz einer erfolglos gebliebenen französischen Reformation.
 In Hegels Sentenz erscheint somit eine Aufklaerung, die in Deutschland auf der Seite der Theologie, waehrend sie in Frankreich gleich eine antikirchliche Richtung genommen hat.
 Das ist jene grundlegende Hintergrundsbedingung, die auch die deutsche (preussische) politische System auch direkt begründet, das Hegel als Philosoph einerseits vertreten wird und es andererseits dem “französischen” politischen System als Gleichberechtigtes zur Seite stellt.
 All dieser umfassende Gedankengang waere ohne den Begriff der Gesinnung nicht möglich. Denn der Protestantismus schuf diejenige Gesinnung, die als identisch mit der Religion zur Quelle jedes rechtlichen Inhaltes sowohl im Privatrecht wie auch in der Verfassung des Staates wird.
 In genauem und symmetrischem Gegensatz mit dem Römischen Recht, in welchem der juristische Formalismus die Inhalte des Rechts und der Gesinnung voneinander getrennt hatte, hat der Protestantismus die (mit heutiger Terminologie gesagt) die einzelnen Subsysteme unifizierenden Qualitaeten der Gesinnung realisiert. Die, in unserer Darlegung bereits mehrfach angesprochene synthetisierende Faehigkeit  

der Gesinnung haette im französischen Fall die Verwandlung theoretischer Einsichten in soziale Praxis obsolet gemacht. 

Dadurch kamen wir zu einer der allerfundamentalsten Funktionen des Begriffs der Gesinnung bei Hegel. In wie einem grossen Ausmass es so ist, versichert Hegel auch in expliziter Weise die Möglichkeit, die neuzeitliche Politik auf den Begriff der Gesinnung aufzubauen. Einerseits gibt er zum Protokoll, dass es aus solchen Gründen unmöglich ist, auf die katholische Religion eine “sinnvolle Konstitution” aufzubauen.
 Auf der anderen Seite schwört er mit grossem Nachdruck Platon herauf, der in seinem politischen System die Gesinnung zum “Prinzip” erhoben hatte
, um dann auf die politische Realitaet der Französischen Revolution als auf das abschreckende Beispiel dessen hinzuweisen, wie es dazu kommen konnte, durch Aufstellung abstrakter philosophischer Disziplinen die Gesinnung (und die Religion) ausser acht gelassen zu haben.
 

An diesem Punkt wird wieder mit besonderer Schaerfe sichtbar, dass Hegel die Gesinnung als einen der spezifischen Züge der modernen Politik par excellence ansieht. Diese Identifizierung ist aber in beiden Richtungen sehr lehrreich. Einerseits kann neuzeitliche Politik ohe positive und intensive Gesinnung kaum vorstellbar sein. Eine Umkehr von diesem Zusammenhang ist aber ebenso wichtig und lehrreich: die richtige und konstitutive Gesinnung ist nicht nur “fundamental”, sondern auch weltgeschichtlich konstitutiv, von ihr gehen wie spontan staendig Impulse für eine richtige Politik aus. Manchmal praegen führende Gestalten der Gesinnung das Politische auf eine ausdrückliche Weise, wie es etwa im Falle der Vertragstheorien zu studieren waere.

In der Hegelschen Analyse der Französischen Revolution, sowie der Herrschaft der Tugend wird die Gesinnung zum ersten Mal als Kriterium des Politischen explizit angeführt. Die Herrschaft der Tugend macht Unterschied zwischen denen, die über diese Gesinnung verfügen und denen, die sie nicht haben. Wie sich Hegel dabei ausdrückt, Gesinnung kann nur durch Gesinnung erkannt und beurteilt werden.
 Seit dem bleibt die Gesinnung eines der Kriterien im Politischen und des Politischen, wie auch in Hegels Denken überhaupt. 

Der Begriff der Gesinnung wird aber auch zu einem bestimmenden Moment der Hegelschen Analyse der Gegenwart. Es ist so, auch wenn die Gesinnung in expliziter Gestalt nicht so oft in der Analys der Gegenwart erscheint, wie es auf Grund des gedanklichen Materials legitim werden dürfte. Um so bedeutender ist ein wichtiger Ort aus der Aesthetik, an welchem der Begriff der Gesinnung die wichtigsten Tendenzen der Gegenwart zu bezeichnen berufen ist. Es ist dabei sehr aufschlussreich, dass die Ausgabe der Aesthetik aus dem Jahre 1955 keinen Unterschied zwischen der “objektiven” und der “subjektiven” Seite der Gesinnung macht. Diese Ausgabe definiert in ihrem Register die Gesinnung folgendermassen: “wichtigster Gehalt im gegenwaertigen

Weltzustand”
 Der hier begangene Fehler ist vielleicht nicht so kritisch, er ist nichtsdestoweniger sehr lehrreich, denn er führt zum wahren Inhalt dieses Begriffes. Im Text der gleichen Ausgabe naemlich steht schon die folgende Definition: “so bleibt das eigentlich Wichtigste nur die subjektive Seite der Gesinnung. Der objektivere Inhalt ist durch die sonst schon vorhandenen festen Verhaeltnisse gegeben”. Hegel nennt also auf eine explizite Weise den spezifisch unifizierenden, synthetisierenden, wenn man will, eben dialektischen Charakter dieses Begriffs, der gerade in dieser seiner Funktion einen eigenen systematischen Ort aufweist. Besonders beachtenswert in dieser Definition ist es noch, dass das aktuelle Gespraech über die Gesinnung stets eine aktuellen Zustand fixiert, wir haben in jeder Situation Traeger subjektiver Gesinnungen und zahlreiche Formen bereits objektivierter Gesinnungsgestalten (wie Hegel es nennt, die “objektiveren” Inhalte).

Die tiefere Interpretation des heutigen Weltzustandes durch die Zuhilfenahme des Begriffs der Gesinnung erscheint ferner aber auf eine beinahe sensationelle Weise, wenn wir die “objektive” und “subjektive” Seite der Gesinnung im Kontext des Ausgangs der “Macht der Vereinigung” in und nach dem Geiste der Differenzschrift interpretieren. Das Ende dieser Macht und das ihm folgende System von entfremdeten Momenten führt in diesem Ansatz zu keiner geringeren Aufforderung als eben zur Artikulation der Notwendigkeit der Philosophie selber. Da wir an anderer Stelle
, auch noch auf eine andere mögliche Motivation des philosophischen Bedürfnisses hinwiesen, scheint uns die hierbei entstehende “Einheit” der Gesinnung als integrativer Bestandteil des Hegelschen Denkens par excellence. Bei der Artikulation der wahren Sehnsucht nach einer einheitlichen Gesinnung (in der Objektives und Subjektives restlos und harmonisch zusammenfallen) weist Hegel überzeugend nach, dass die Gewenwart all die Sphaeren bereits kritisch reduzierte, in denen noch für die subjektive Gesinnung oder den partikulaeren Entschluss freier Raum offen blieb. 
 Es sind die objektiv reifen juristischen, moralischen und politischen Verhaeltnisse, in denen der Mensch als “individuelles Subjekt” noch selbstaendig und “frei” taetig ist.
 Diese Anschauungsweise führt auch in der Geschichtsphilosophie zu ganz markanten Positionen. Was viele als welthistorischen Sieg des Subjektivismus gesehen haben (wie es beispielsweise in der Romantik der Fall gewesen ist), erscheint bei Hegel als “Sieg der Objektivitaet”. Nicht die subjektive Seite der Gesinnung erzeugt die objektiven Verhaeltnisse, 

der “objektive Inhalt” ist in den vorhandenen festen Verhaeltnissen bereits gegeben.
 Für die “Subjektivitaet” (von unserem Gedankengang aus gesehen: für die “subjektive Seite”) sind die festen Verhaeltnisse zur “Objektivitaet” (zur “objektiven Seite”) geworden, zur Realitaet einer fertigen Situation.
 Die Subjektivitaet hat die politische und intellektuelle Freiheit in der Tat erkaempft, in ihrer neuen Freiheit sah sie sich aber mit den objektiven Verhaeltnissen, Strukturen und Systemen jeglichen Couleurs konfrontiert, die ihn aus der Position einer Herrschaft über der Wirklichkeit verdraengen. Ideale führen nicht mehr zu effektiven Taten, die zweifellos vorhandene positive Freiheit gehört in einen luftleeren Raum. 
Für die Illustration für diese neue Realitaet zitiert Hegel den Fall des Justizbeamteten. Das Amt und die Pflicht bestimmt die Taetigkeit eines solchen Beamteten und nicht wie auch immer artikulierte Ideale für ihn und seinen Stand. Es ist auch hier der Fall, dass höchstens nur die subjektive Seite der Gesinnung an den Prozessen teilnehmen kann, sie ist aber auch nicht wirklich bestimmend. Die “Weichheit des Verhaltens”, der persönliche “Scharfsinn” gilt im Falle des einzelnen Beamteten nicht mehr als entscheidend und kein “substantieller Inhalt mehr”.
 Durch eine unerwartete Wendung und ohne jeglichen Übergang identifiziert Hegel die Situation des Justizbeamters mit derselben des Fürsten, womit 

er wertvolle Beitraege auch zu diesen so viel und leidenschaftlich diskutierten Dimension seines theoretischen Werkes liefert. Wie kaum anders zu erwarten, erscheint die Problematik der Gesinnung auch noch in diesem Zusammenhang als entscheidend: “Die wichtigsten Regentenhandlungen haben die Monarchen unsrer Zeit aus den Haenden gegeben; sie sprechen nicht selber mehr Recht, die Finanzen, bürgerliche Ordnung und Sicherheit ist nicht mehr ihr eigenes spezielles Geschaeft, Krieg und Frieden wird durch die allgemeinen auswaertigen politischen Verhaeltnisse bestimmt, welche ihrer partikulaeren Leitung und Macht  nicht angehören...”
  Dies heisst also, folgt man der Linie der plötzlichen Identifizierung der Situation des Justizbeamten und des Fürsten, dass die “Gesinnung” des Fürsten in all diese Angelegenheiten der Regentenhandlung nicht mehr hineinspielen kann, dies kann auch zu einer grundsaetzlich neuen Interpretation der Hegelschen Sicht der preussischen Monarchie führen. Auf einer etwas verallgemeinerten Ebene erscheinen die Resultate dieses Gedankenganges so: Da der eigentliche Gehalt der einzelnen Entscheidungen deutlich weniger von der Individualitaet des fürstlichen Willens anhaengt als die Fürsten es selber zu denken geneigt waeren, erscheint ihr eigener “subjektiver” monarchischer Wille vor dem Horizont des Allgemeinen und des Öffentlichen nur als einer vom formalen Charakter.”

Über die systematische, historische, politische und anders analytische Dimensionen hinausgehend hat der Begriff der Gesinnung auch noch eine rein moralische Dimension, in welcher entweder gewisse historisch-moralische Beispiele exemplarisch angeführt werden
 oder die moralische Beurteilung jener “edler Gesinnung” thematisch wird, mit welcher gegen progressive, bzw. revolutionaere Prozesse Widerstand geleistet wird.
 

Der Begriff der Gesinnung - und dies war das Ziel unseres Versuchs - 

gehört zu den wichtigsten Begriffen der Hegelschen Philosophie. Er vermittelt zwischen Objekt und Subjekt, er versichert aber darüber hinaus auch noch einen universalen Übergang zwischen den einzelnen Subsystemen und Objektivationen aller Couleur. Zuletzt sei es noch einmal ausgesagt, dass der Begriff der Gesinnung seinen heuristischen Wert auch im ganzen Bereich der Interpretation der Gegenwart in keiner Hinsicht eingebüsst hatte. Aehnlich zu Kategorien wie “Aufhebung”, “Anerkennung” und anderen, hat auch die der Gesinnung ihre Komplexitaet und dadurch ihre universale Brauchbarkeit bis heute bewahren. Immer neue und verdienstvolle analytische Vorstösse könnten ihre Gültigkeit und ihren heuristischen Wert nicht antasten. Sie verkörpert gerade diejenige Komplexitaet, die auch in anderen Vergleichen Hegels Denken bis heute auszeichnet. Wir gehen kaum fehl, wenn die generelle Komplexitaet in Hegels Denken vor allem mit der Leistungsfaehigkeit von solchen komplexen Kategorien erklaeren wollen, wie eben die der Gesinnung ist. 

Der Begriff der Gesinnung ist einerseits subjektiv , bezeichnet aber nicht die partikulaere, ideologische oder emotionale Seite der Subjektivitaet. Die Gesinnung “verinnerlicht” objektive Inhalte und bildet sich durch eine Abarbeitung derselben in sich aus. Es gibt also keine “Gesinnung” ohne Gegenstand, es geht immer um eine Gesinnung von oder zu etwas. Trotz seiner staendigen inneren Arbeit ist Gesinnung kein Teil des Wollens, sie entsteht zwar durch das Subjekt aber nicht durch den spezifischen Willens desselben. Ferner resultiert Gesinnung nicht auf dem Wege der diskursiven Rationalitaet, obwohl die diesbezügliche Arbeit des Subjekts alles andere als eben irrational ist. Mit der Gesinnung kann man nicht polemisieren, was wieder nicht bedeutet, dass sie ein Ausdruck des Unbewussten waere. Sie ist keine kohaerente Weltanschauung, ist aber auch kein Bruchstück chaotischer Provenienz. Deshalb erweist sich jeder Versuch, die Gesinnung in einem alzu engen Rahmen zu fassen als ungenügend
 und der Begriff der Gesinnung als inkommensurabel.    

� Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie. Stuttgart, 1961. - Der der ausgesprochenen Widerspruch aussagende Satz lautet wie folgt: “Denn die Weltgeschichte bewegt sich auf einem höheren Boden als der ist, auf dem die Moralitaet ihre eigentliche Staette hat...” (Vorlesungen, 122.) - Es scheint uns, dass die Rekonstruktion des Begriffs der Gesinnung viel zur weiteren Erschliessung dieser Hegelschen Sicht noch beitragen kann.   - 


� Die Grunddefinition s. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Enzyklopaedie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. Neu herausgegeben von Friedhelm Nicolin und Otto Pöggeler. Berlin, 1975. 402.


� Ebenda, 403. - An einer spaeteren Stelle unseres Versuchs erscheint das Moment des Vertrauens im politischen Kontext.


� In dieser Arbeit können wir auf die möglichen relevanten polemischen Seiten dieses Begriffs der Gesinnung nicht eingehen. Nur andeutungsweise sei erwaehnt, dass in der Auffassung der Gesinnung eine Polemik gegen Kants kategorischen Imperativ da ist (wiewohl die Gesinnung vieles in sich enthaelt davon, was Kant im Funktionieren der Maximen thematisiert). Der Begriff der Gesinnung richtet sich polemisch ferner auch gegen jeglichen moralischen Zwang, der von der Politik motiviert worden waere, er ist aber eine deutliche Alternative auch zur romantischen Subjektivitaet. 


� G.W.F.Hegel, Werke.Herausgegeben von E. Moldenhauer und K.M.Michel). Band I. Frühe Schriften. Frankfurt am Main, 1971. 299.


6 “Die Arbeit, Fabrikation, Rechtszustand und Verwaltung und Militaer: jedes bildet sich vollkommen nach seinem einseitigen Prinzip aus. Das organische Ganze hat vollkommne Eingeweide, die sich in ihrer Abstraktion ausbilden.”  G.W.Fr. Hegel, Frühe politische Systeme.


Herausgegeben und kommentiert von Gerhard Göhler. Frankfurt am Main - Berlin - Wien, 1974. 270.





� Ebenda.


� Ebenda.


� Ebenda, 274. - Die Max Weberschen Dimensionen dieser Aussage liegen auf der Hand. 


� Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, 188-189.


� Ebenda, 189. (“Diese Mangel an Gesinnung (ist) nicht Willkür, welche selber schon wieder gesinnungsvoll...waere...”)


�“Die sittlichen Bestimmungen sind als Gesetze ausgesprochen, aber so, dass der subjektive Wille von den Gesetzen als von einer aeusserlichen Macht regiert wird, dass alles Innerliche, Gesinnung, Gewissen, formelle Freiheit nicht vorhanden ist, und dass insofern die Gesetze nur auf eine aeusserliche Weise ausgeübt werden und nur als Zwangsrecht bestehen” (Ebenda, 177.).


� Ebenda, 127. (“Die Freiheit, durch welche die substantiellen Vernunftbestimmungen erst zu sittlicher Gesinnung werden, fehlt...”)


� Ebenda, 402. (“...selbst bei den Griechen war die Sitte...zugleich juristisches Recht, und ebendarum war die Verfassung von Sitte und Gesinnung ganz abhaengig” - An dieser Stelle ist Hegels Naehe zum jungen Nietzsche ganz intensiv. S. Endre Kiss, Friedrich Nietzsche filozófiája. Budapest, 1993.


� Ebenda.


� Ebenda.


� Ebenda (“...ohne zum Opfer dieses dürren Verstandes zu werden, ohne es für sich als Letztes der Weisheit und der Vernunft anzusehen...”)


�Ebenda, 403. 


� Ebenda.


� Ebenda, 425-426.


� Ebenda, 429-430.


� Die so interpretierte “Gesinnung” dürfte auch in der theoretischen Diskussion über den Nationalismus eine relevante Rolle spielen, indem man bei der Erschliessung der einzelnen Phaenomene die Hegelsche Gesinnung rekonstruiert. 


� Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, 598.- Es ist durchaus lehrreich, dass Hegel selbst diese Bestimmung mit weiteren Elementen ergaenzt: “Die Gesinnung der Völker, d.h. ihre religiöse und die ihrer Nationalitaet”...


� Ebenda, 144.  (Sperrung - E.K.)


� Ebenda.


� Der feine Zusammenhang besteht hier in der engen Verknüpfung der empirisch-realen Geschichte mit Hegels grossangelegter historischer Interpretation. Denn wie es die Bartholomaeusnacht mit genügender Klarheit zeigt,.gab es tatsaechlich auch eine sehr empirische Verbindung zwischen den beiden alternativen Prozessen.


� Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, 590.


� Über einen der komplexesten Vergleiche der französischen und der deutschen Entwicklung s. Endre Kiss, “Ein Versuch, Hegels letzte Arbeit zu verstehen”, in: Archiv für Geschichte der Philosophie, 1989/1. 23-38.


� Ebenda, 590.


� Ebenda.


� Ebenda.


� Ebenda.


� Ebenda, 479.


� G.W.Fr.Hegel, Aesthetik. Herausgegeben von Friedrich Bassenge. Berlin, 1955.


� Ebenda, 215. (Sperrung im Original)


�Ebenda. 


� Ebenda.


� Ebenda.


� S. dazu vom Verf. “Zur Fichte-Darstellung in Hegels Differenzschrift”, in: Fichte und die Romantik. Hölderlin, Schelling, Hegel und die spaetere Wissenschaftslehre. Herausgegeben vom Wolfgang H. Schrader. Amsterdam-Atlanta, 1997. 247-257.


� Ebenda.


� Ebenda. 


� Ebenda.- Von diesem Ausgangspunkt aus liessen sich wieder zahlreiche gravierende Fragen der Hegelschen Rechts- und politischen Philosophie neu thematisieren.


� Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, 196. Hier ist der Ausgangspunkt der Analyse eines Zensurbeamten mit “edler Gesinnung”.


� Ebenda, 122.


� Joe O’Malley interpretiert politische Gesinnung als “Garantie der Wirklichkeit der Freiheit”. Obwohl dieser Aspekt tatsaechlich ein zentraler ist, kann der Vielfalt und die Komplexitaet dieses Begriffs nicht ganz gerecht werden (s. Joe O’Malley, “Die Wurzeln der Freiheit als politische Gesinnung im subjektiven Geist”. in: Psychologie und Anthropologie oder Philosophie des Geistes. Stuttgart- Bad Canstatt, 1991.  422.). - An dieser Stelle vermerken wir, dass Theodor L.Haering durchaus relevante Beitraege zur Entfaltung der Problematik der Gesinnung beim jungen Hegel liefert (s. Th.L. Haering, Hegel. Sein Wollen und sein Werk. Eine chronologische Entwicklungsgeschichte der Gedanken und der Sprache Hegels. Leipzig - Berlin, 1929. Band I. 151 und die folgenden Seiten.)








